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Ohne Behandlung
droht die IV-Rente

Es kann schon sein, dass die Schweiz
OECD-weit die mit Abstand höchste
Psychiaterdichte hat (NZZ 21. 3. 18).Das
sagt aber nicht viel, da beispielsweise in
Deutschland Psychotherapie auch von
vielen anderen Fachärzten und von psy-
chologischen Psychotherapeuten, die
selbständig arbeiten, auf Kranken-
kassenkosten angeboten wird.Vor allem
ausserhalb der grossen Städte der
Schweiz muss sich oft lange gedulden,
wer eine Psychotherapie braucht und
darauf angewiesen ist, dass die Grund-
versicherung dafür bezahlt. Besonders
schwierig ist es, einen Therapieplatz für
ein Kind oder eine Jugendliche zu fin-
den. Sowohl die kinder- und jugend-
psychiatrischenDienste als auch die Kin-
der- und Jugendpsychiater/-psychothera-
peuten in eigener Praxis müssen regel-
mässig Patienten abweisen, da sie völlig
ausgelastet sind. Es darf nicht sein, dass
Minderjährige, die unter schweren psy-
chischen Störungen leiden, die sie in der
Familie und im Umgang mit Freunden
massiv beeinträchtigen und ihre Schul-
oder Berufsbildung massiv stören,
monatelang auf eine Psychotherapie
wartenmüssen.Bei jungen Erwachsenen
sind psychiatrische Erkrankungen ein
Hauptgrund für eine IV-Rente. Wenn
man das ändern will, muss man ge-
nügend Behandlungsangebote haben,
und das ist nur möglich,wenn die bestens
qualifizierten psychologischen Psycho-
therapeuten in eigener Praxis auch zulas-
ten der Grundversicherung der Kran-
kenkasse arbeiten können.

Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel,
Uzwil

Urbane Wähler
ansprechen

Nach mehreren Kantonalwahlen zeich-
net sich folgenderTrend ab:FDP,SP und
Grüne gewinnen Sitze, SVP, CVP und
BDP verlieren an Boden. Daher über-
rascht es nicht, dass prominente Politiker
sich zu diesem Trend äussern und nach
Erklärungen und Abhilfe suchen. Den
Reigen hat Christoph Zimmerli (fdp.) in
der «Berner Zeitung» vom 1. 3. eröffnet,
es folgten Helmut Hubacher (sp.) in der
NZZ undAlbert Rösti (svp.) im «Tages-
Anzeiger» jeweils am 27. 3. und schliess-
lich der Beitrag von André Müller, «No
City for Old Men» (NZZ 27 3. 18). Ge-

meinsam ist allen Autoren die Feststel-
lung, dass die bürgerlichen Parteien in
den urbanen Zentren an Stimmen verlie-
ren, während die Parteien links von der
Mitte zulegen. Die Gründe für diesen
Trend sind neue Medien und die demo-
grafische Entwicklung – die Städte und
Agglomerationen werden vermehrt von
jungen Professionals mit guter Ausbil-
dung und ihren Familien bewohnt. Für
sie sind gute und bezahlbareWohnquali-
tät, ruhige und gesundeUmgebung, gute
Transportmöglichkeiten, Kindergärten
und Schulen in der Nähe sowie ein reich-
haltiges Kultur- und Einkaufsangebot
von entscheidender Bedeutung. Dem-
entsprechend verhalten sie sich mehr
pragmatisch als ideologisch, und diesen
Umstand sollen auch die Parteien in
ihren Aktivitäten und Programmen be-
rücksichtigen.Weiter gilt, dass die urba-
nenWählerschichten vermehrt die neuen
Kommunikationsmittel benutzen, wäh-
rend auf demLande noch konventionell,
das heisst von Mensch zu Mensch und
mit Papier, kommuniziert wird. Für die
nächsten Nationalratswahlen im Jahr
2019 zeichnet sich eine mögliche Dop-
pelstrategie ab: klassische Themen
(Arbeit, Wirtschaft, Migration) und
Kommunikation auf dem Lande und
lebensnahe Themen (Umwelt, Wohnen,
Verkehr) und moderne Kommunika-
tionsmittel in den urbanen Zentren.

Georg Vancura, Buchs (AG)

Strafprozessordnung

Wer UlrichWeders alarmistischen Gast-
kommentar zur Revision der Strafpro-
zessordnung (StPO) liest, gewinnt den
Eindruck, der Schweiz drohe böses Un-
gemach wie schon lange nicht mehr
(NZZ 24. 3. 18). Juristische Laien könn-
ten glauben, Sexual- und Gewaltstraf-
täter, Drogenhändler und andere
Schwerkriminelle würden, wenn diese
Vorlage in Kraft tritt, ein Herrenleben
führen und problemlos durch die Ma-
schen des Gesetzes schlüpfen. Davon
kann natürlich imErnst keine Rede sein.
Ein Blick zurück zeigt, dass der ver-
diente ehemalige Leiter der Staats-
anwaltschaft IV für Gewaltdelikte gerne
den Teufel an die Wand malt, wenn ihn
der Hafer sticht. Weder war es, der die
Einführung des «Anwalts der ersten
Stunde» vor Inkrafttreten der eidgenös-
sischen StPO an vorderster Front und
mit nie nachlassender Verve bekämpfte
– auch dann noch, als man im Kanton
Solothurn damit längst gute Erfahrun-
gen gesammelt hatte.

Seit dem 1. Januar 2011 gilt dieses
Grundrecht, welches in den USA und in
manchen europäischen Staaten schon
seit Jahren oder Jahrzehnten eine Selbst-
verständlichkeit ist, auch in der Schweiz.
Seither ist es still geworden. Denn keine
der Befürchtungen, die laut Weder die
Strafverfolgung ernsthaft hätten bedrohen
sollen, sind eingetreten.Dasselbe ist nach
Inkrafttreten der bevorstehenden Revi-
sion zu erwarten.Weder unterschlägt die
unbestrittene Stärkung der Staatsanwalt-
schaft durch dieEinführung der eidgenös-
sischen StPOper 1. Januar 2011.Wennnun
in wenigen Punkten die Stellung des Be-
schuldigten und die Stellung derVerteidi-
gung gestärkt werden, handelt es sich um
eine massvolle Korrektur eines Ungleich-
gewichts,die demRechtsstaat gut ansteht.
Sodom und Gomorrha werden nicht ins
Land einziehen.Die Staatsanwaltschaften
werden ihre Pflicht weiterhin gut erfüllen
können. Der Strafprozess steht auf
einem soliden Fundament. Niemand
braucht sich zu fürchten.

Jürg Oskar Luginbühl, Rechtsanwalt,
Adliswil

Professionelles
Sponsoring

Was in der NZZ vom 28. 3. 18 als Profes-
sionalisierung des Sponsorings beschrie-
ben wird, entpuppt sich bei näherem
Hinschauen als eine bedauerliche Ver-
armung im sportlichen und im kulturel-
len Bereich.Als Beispiel: Seit einem Jahr
versuche ich, genügend Sponsorengelder
für die Durchführung einer Gasballon-
Weltmeisterschaft, verbunden mit einer
Aviatikpräsentation auf der Berner All-
mend, zusammenzubekommen. Von
allen Seiten wird mir bestätigt, dass es
sich um eine für dieÖffentlichkeit höchst
interessante Veranstaltung handelt –
aber: «Es tut uns leid, Ihr Event ist in
unserem Sponsoring-Konzept nicht vor-
gesehen.» KeinMarketingstratege hat je
daran gedacht, dass eine Gasballon-
Weltmeisterschaft in die Schweiz kom-
men könnte. Und woran sie nicht ge-
dacht haben, das kann man auch nicht
unterstützen! Selbst 5- bis 6-stelligeAuf-
träge, die mit demEvent verbunden sind,
lässt man lieber fahren, als am einmal
zementierten Sponsoring-Konzept zu
rütteln. Lieber investiert man in das un-
mittelbar neben der Allmend liegende
Stade de Suisse. Mit Fussball ist man in
guter Gesellschaft und macht nichts
falsch. 57 Prozent der Entscheidungsträ-
ger geben an, dass sie diese Sportart
unterstützen. Randsportarten werden –
unabhängig von ihrem Angebot – noch
mehr an den Rand gedrängt. Wenn die
Professionalisierung des Sponsorings
fortschreitet, werden in einigen Jahren
Sport- und Kulturangebote mit Selten-
heitswert in der Öffentlichkeit nicht
mehr durchführbar sein, sondern aus
Geldmangel in kleinstem Rahmen statt-
finden. Ist das nicht schade?

Léon André, Bern

Ausweisung
russischer Diplomaten

Unsere Behörden handeln völlig richtig,
wenn sie sich zurückhalten und keine
russischen Diplomaten ausweisen (NZZ
28. 3. 18).Erstens ist die Schweiz ein sou-
veräner und neutraler Staat, der keine
Anweisung oder Anleitung aus Brüssel
entgegennehmen und umsetzen muss.
Zweitens liegen bis heute keine Beweise
vor, dass Russland bzw. die russische
Regierung mit dem Giftanschlag von
Salisbury etwas zu tun hat. Die engli-
schen Behörden verbreiten mit grosser
PublizitätVermutungen undAnnahmen.
Und je mehr und je lauter sie ihre Be-
schuldigungen ohne klare Beweise er-
heben, desto unglaubwürdiger werden
dieAnschuldigungen,die darin gipfelten,
dass der englische Aussenminister Boris
Johnson Wladimir Putin persönlich für
denGiftanschlag verantwortlich machte.

Es liegt in dieser Sache bis heute nicht
einmal ein Motiv für den Giftanschlag
vor, das die russischen Behörden zu
einem solchen Handeln hätte verleiten
können. Sergei Skripal, ein enttarnter,
verurteilter, gebüsster ehemaliger Dop-
pelagent, heute offenbar ohne Auftrag
und Funktion, war das Opfer. Welche
Absicht sollte Russlandmit einerVergif-
tung in England gehabt haben, nachdem
er während Jahren dort imGefängnis ge-
sessen hatte und seine Beseitigung mög-
lich gewesen wäre, ohne dass die Öffent-
lichkeit davon erfahren hätte? Solange
weder die Motive offenliegen noch Be-
weise auf dem Tisch sind, gilt auch für
Russland die Unschuldsvermutung.

Ernst Seiler, Muri (BE)

An unsere Leserinnen
und Leser

Wir danken allen Einsenderinnen
und Einsendern von Leserbriefen
und bitten umVerständnis dafür,
dass wir über nicht veröffentlichte
Beiträge keine Korrespondenz
führen können. Kurz gefasste Zu-
schriften werden bei derAuswahl
bevorzugt; die Redaktion behält
sich vor,Manuskripte zu kürzen.
Jede Zuschrift an die Redaktion
Leserbriefe muss mit der vollstän-
digen Postadresse desAbsenders
versehen sein.

Redaktion Leserbriefe
NZZ-Postfach
8021 Zürich
E-Mail: leserbriefe�nzz.ch
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Der Finanzausgleich
ist reformbedürftig
Gastkommentar
von CHRISTOPH A. SCHALTEGGER und FABIAN MAUCHLE

Der Kanton Zürich hat 2012 seinen Finanzausgleich reformiert.
Insgesamt war der innerkantonale Finanzausgleich 2017mit fast 1,2
Milliarden Franken ausgestattet. Davon schiesst der Kanton rund
422 Millionen Franken ein, was etwa den gesamten Ausgaben für
alle Mittelschulen gleichkommt. Die verbleibenden 753 Millionen
Franken tragen die finanzstarkenGemeinden bei, indem imDurch-
schnitt etwa 45% ihrer Einnahmen abgeschöpft werden. Auf der
anderen Seite gelingt es den finanzschwachen Gemeinden, durch-
schnittlich rund 25% ihrerAusgaben durch den Finanzausgleich tra-
gen zu lassen. Es ist ein politisches Gebot, den Finanzausgleich so
zu konstruieren, dass erWirkung entfalten kann und möglichst we-
nig schädliche Fehlanreize aufweist.Einmoderner Finanzausgleich
unterscheidet zwischen Ressourcen- und Lastenausgleich und ver-
meidet eine Vermischung dieser Instrumente.

Der Zürcher Finanzausgleich ist heute in fünf Instrumente auf-
geteilt. Mit dem Ressourcenausgleich besteht ein Instrument auf
der Einnahmenseite, welches Unterschiede in den Gemeindeein-
nahmen abbauen soll. Er ist mit 56% der Finanzausgleichsmittel
ausgestattet.Die restlichen vier Instrumente sind auf derAusgaben-
seite angesiedelt und sollen Unterschiede in Gemeindeausgaben
infolge spezifischer Lasten ausgleichen (Sonderlastenausgleich).
Diese 44%werden vor allem auf die Städte Zürich (34%) undWin-
terthur (7%) verteilt. Die Architektur des Zürcher Finanzaus-
gleichs ist also grundsätzlich systemkonform und bietet so guteVor-
aussetzungen für einen effizienten Einsatz der Mittel. Der Teufel
steckt jedoch imDetail oder hier konkret in derAusgestaltung die-
ser fünf Instrumente. Ein ähnlicher Abbau der Einnahmenunter-
schiede zwischen den Gemeinden liesse sich mit wesentlich gerin-
gerem Mitteleinsatz erreichen. Zudem wirken starke Fehlanreize
bei den Empfängergemeinden: So vernachlässigt das verwendete
Mass für die Finanzkraft einer Gemeinde mehrere relevante Ein-

nahmequellen wie u. a. die Grundstückgewinnsteuer.Es ergibt sich
nur ein unvollständiges Bild von der tatsächlichen «wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit» einer Gemeinde – dieVerteilung der finanziel-
len Mittel fusst somit auf einer fragwürdigen Basis. Auch die Be-
rücksichtigung des Gemeindesteuerfusses in der Berechnung der
Zuschüsse ist kontraproduktiv, da es sich um eine faktische Subven-
tion von hohen Steuerfüssen handelt. In der Folge resultieren durch
den Ressourcenausgleich stossende Rangfolgeverschiebungen
unter den Gemeinden, was sich strukturerhaltend auswirkt, unge-
recht ist und einen Verstoss gegen das verfassungsmässige Gleich-
behandlungsgebot darstellt.

Der Ressourcenausgleich bewirkt zudem durch die Garantie
einer sehr hohen minimalen Finanzkraft (Mindestausstattung) im
Ergebnis eine unerwünschte «Zementierung» der bestehendenVer-
hältnisse. 76% aller Gemeinden haben keineAnreize,Verbesserun-
gen ihrer finanziellen Situation anzustreben. Zudem kann diese
garantierte Finanzkraft nicht für alle Gemeinden erreicht werden.
Die vier Instrumente des Lastenausgleichs sind ebenfalls proble-
matisch: In zwei von ihnen bestehen Überentschädigungen von
rund 20%.Dies führt zur absurden Situation, dass einige Gemein-
den im für den Lastenausgleich relevanten Bereich weit mehr Gel-
der aus diesem «Topf» erhalten, als sie tatsächlich Kosten auswei-
sen. Überentschädigungen sind teuer und wirkungslos. Die Stär-
kung der Mittelausstattung von Gemeinden mit hohen Pro-Kopf-
Ausgaben gelingt in den angestrebten Bereichen im Ergebnis nur
begrenzt.Ein wesentlicherAbbau derAusgabenunterschiede kann,
mit Ausnahme des Zentrumslastenausgleichs, bei allen Lastenaus-
gleichssystemen nicht festgestellt werden. Ein Finanzausgleichs-
system, das mit viel Geld wenig Wirkung erzielt und gleichzeitig
verschiedene Fehlanreize setzt, ist reformbedürftig.

Christoph A. Schaltegger ist Professor für Politische Ökonomie an der Uni-
versität Luzern und Direktor am IFF der Universität St. Gallen; Fabian
Mauchle ist Doktorand am IFF; vgl. ihr Buch «Der Finanzausgleich des Kan-
tons Zürich: Wirkungsanalyse und Reformvorschläge» (Haupt-Verlag).

Der Finanzausgleich ist so zu
konstruieren, dass er möglichst wenig
schädliche Fehlanreize aufweist.
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